
 

 

Behandlungsvertrag über Hebammenhilfe 

 
Dieser wird geschlossen zwischen Frau  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
(nachfolgend Leistungsempfängerin genannt)  
 
und der Hebamme Anke Beckord. 
 
Folgende Leistungen können als IGEL hinzu gebucht werden: 
 

Kommunikation PLUS-  
per SMS/ Signal, während der Schwangerschaft und 12 Wochen nach der Geburt  
Werktags 8-16 Uhr  
100€  
(bei Urlaub oder Krankheit der Hebamme steht eine andere Hebamme aus dem Praxisteam zur Verfügung) 
 
Ambulante Wochenbettbetreuung (kurzer stat. Aufenthalt) 

 beinhaltet zeitnahen ersten Hausbesuch und Fersenblutentnahme 36-72h nach Geburt 100€ 
  
 Wird nach Inanspruchnahme in Rechnung gestellt  

(bei Urlaub oder Krankheit der Hebamme steht eine andere Hebamme aus dem Praxisteam zur Verfügung 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 



 

 

 

2   

 

 

 

- Persönliche 1:1 Betreuung vor und während der Geburt im Sana Klinikum Remscheid. 
Die Geburtsbetreuung durch dir o.g. Hebamme ist unmittelbar an das Sana Klinikum Remscheid  
gebunden. Nur dort kann die vertragliche Leistung der 1:1 Betreuung gewährleistet werden. 
- Verhinderung: Sollte die o.g. Hebamme aus gesundheitlichen oder familiären Gründen verhindert 
sein, kann auf Wunsch eine vorher genannte Beleghebamme die Vertretung im vollen Umfang 
übernehmen. 
Auch Fortbildung oder Urlaub stellen eine Möglichen Grund für die Veranlassung einer Vertretung 
dar. 
- Der Ablauf der Geburt in 1:1 Betreuung bedeutet für die werdenden Eltern, eine permanente  
Ansprechpartnerin in allen Phasen der Geburt haben. Die Geburt wird durchgängig ohne 
Berücksichtigung von Schichtwechseln im Kreißsaal des Klinikums durch die o.g Hebamme betreut. 
- Die Kosten 
Die Leistung wird pauschal in Höhe von 650,- Euro im Voraus berechnet und beinhaltet die 
permanent verfügbare telefonische Rufbereitschaft ab Beginn der 36. Ssw- auch über den 
planmäßigen Geburtstermin hinaus. Die Leistung ist verfügbar als Zusatz zum oben genannten 
Paket „Kommunikation PLUS“ und stellt die persönliche und verbindliche Betreuung in der Zeit bis 
nach der Geburt in den Mittelpunkt. 
Je nach Krankenkasse ist der Betrag anteilig erstattungsfähig 
- Erstattungsanspruch: findet die Geburt in einer anderen Klinik statt, wird die bis dahin in 
Anspruch  
genommene Leistung mit 500,- EUR berechnet. Es erfolgt eine Erstattung von 150,- EUR zugunsten 
der Vertragsnehmerin. Wünscht sich die Vertragspartnerin im Laufe der Schwangerschaft eine 
andere Betreuungsperson und ist mit der vorher genannten Vertretung nicht einverstanden, erfolgt 
eine anteilige Erstattung der geleisteten Pauschalzahlung von bis zu 300,- EUR.   

 
Ort und 

Datum:________________________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift  Leistungsempfängerin: 
________________________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift Hebamme: 
_________________________________________________________________________________________ 

 


